
 

FB Verbraucherschutz,

Veterinärwesen und

Lebensmittelüberwachung

VeitshöchheimerStr. 1b

97080 Würzburg

Auskunft erteilt:

Briefanschrift: Stadt Würzburg - 97067 Würzburg    
Internet: http://\www.wuerzburg.de

E-Mail:

verbraucherschutz@stadt.wuerzburg.de

 

Datum und Zeichen Bei Antwort bitte angeben
Ihres Schreibens Unser Zeichen Datum Sprechzeiten:

19.10.2019 FB VVL 514/100-2013/19 24.10.2019 Mo-Do 8:00 — 14:00 Uhr

Fr 8:00 - 12:00 Uhr

Antrag nach dem Verbraucherinformationsgesetz;

Kontrollberichte zu IKEA Restaurant, Mainfrankenhöhe2,

97078 Würzburg, Ihr Schreiben vom 19.10.2019

 

der andere Fall betrifft auch einen Antrag, der über die Plattform

„Topf Secret“ gestellt wurde.

Problemesieht das VG Würzburg insbesonderein:

> Der Rechtsmissbräuchlichkeit eines über die von

foodwatch/FragDenStaat betriebenen Plattform „Topf Secret“

gestellten Antrags, einer unzulässigen Umgehung des $ 40

Absatz 1a LFGB.

Der Frage, ob die Übersendung der Kontrollberichte auf

postalischem Wegedasrelativ mildeste Mittel im Rahmen der

Art der Informationsgewährungdarstellt, oder ob ein wichtiger
Bankverbindungen für sonstigeGrund im Sinne des $ 6 Absatz 1 Satz 2 VIG gegebenist, der

dazu führt, dass man der dem Antragsteller die Informationen

nicht durch Übersendung der Kontrollberichte, sondern im

Rahmen von Akteneinsicht oder durch Auskunftserteilung

zugänglich macht.

Ob ein Missbrauchsfall im Sinne von dennicht abschließenden

8 4 Abs. IV S. 2 VIG anzunehmenist, weil offenbar in einer

Vielzahl von Fällen über eine bestimmte Internetseite Anträge

nach dem VIG mit dem Zweck gestellt werden, Informationen

Einnahmen:

= Sparkasse Mainfranken Würzburg

= IBAN DE92 7905 0000 0042 0000 67

= BIC BYLADEM1SWU

= Fürstlich Castell’sche Bank Würzburg

= IBAN DE93 7903 0001 0000 0090 00

= BIC FUCEDE77XXX

= Volksbank Raiffeisenbank Würzburg e.G.

= IBAN DE17 7909 0000 0000 0002 05

= BIC GENODEF1WU1

Bankverbindung für Steuern und

Grundabgaben:

= Sparkasse Mainfranken Würzburg

= IBAN DE97 7905 0000 0000 0001 41

= BIC BYLADEM1SWU



sodann aufdieserInternetseite zeitlich unbegrenzt zu veröffentlichen.

>» Dem Umstand, wenn der Antragssteler, der Auskunft über

lebensmittelrechtliche Kontrollberichte begehrt, die Informationen auf einer

Internetplattform zu publizieren beabsichtigt, die Auskunft dann, den gleichen

Anforderungen wiestaatliches Informationshandeln unterliegen muss.

Das Verwaltungsgericht Freiburg ist nicht für Bescheide der Stadt Würzburg

zuständig. Wir müssen uns an der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts

Würzburg orientieren.

Mit freundlichen Grüßen

 


